
 

 

 

 

 

Aktuelle Informationen der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg 
Sonderausgabe zur EBM-Weiterentwicklung vom 12.05.2020 
 

Psychosomatik 

               

GOP 01420: Überprüfung der Notwendigkeit und Koordination der verordneten häuslichen Kran-

kenpflege gemäß der Richtlinie des G-BA

Fachärzte für Psychosomati-

sche Medizin und Psychothe-

rapie konnten bislang die 

GOP 01420 nicht berechnen, 

obwohl sie Patienten mit Be-

darf an häuslicher Kranken-

pflege behandeln. Daher wird 

die GOP 01420 in die Nr. 2 

der Präambel 22.1. aufge-

nommen. Die Leistung ist 

mit 94 Punkten bewertet 

(10,47 €). 

               

GOP 22210 bis 22212: Psychosomatische Grundpauschalen

Damit die Grundpauschalen 

des Kapitels 22 wie in den 

anderen Kapiteln entspre-

chend der Gebietsbezeich-

nung des abrechnungsbe-

rechtigten Facharztes be-

nannt sind, wird die Legende 

der GOP 22210, 22211 und 

22212 um den Terminus 

„Psychosomatische“ ergänzt. 

Die Bewertung der Leistun-

gen wird leicht abgesenkt. 

               

GOP 22213 (neu): Fremdanamnese und/oder Anleitung bzw. Betreuung von Bezugspersonen 

schwer psychisch erkrankter Patienten mit dadurch gestörter Kommunikationsfähigkeit 

Bislang existierte in Kapitel 

22 keine GOP für die 

Fremdanamnese, obwohl 

diese Leistung im Fachgebiet 

der Psychosomatischen Me-

dizin und Psychotherapie 

in einigen Fällen erforderlich 

ist. Es wird daher eine neue 

GOP 22213 für die Fremda-

namnese und/oder Anleitung 

bzw. Betreuung von Bezugs-

personen schwer 

psychisch erkrankter Patien-

ten mit dadurch gestörter 

Kommunikationsfähigkeit in 

Kapitel 22 aufgenommen und 

mit 206 Punkten (22,95 €) 

bewertet.

               

Abschnitt 30.11 Neuropsychologische Therapie gemäß der Nr. 19 der Anlage I "Anerkannte Un-

tersuchungs- oder Behandlungsmethoden" der Richtlinie Methoden vertragsärztliche Versor-

gung des Gemeinsamen Bundesausschusses

GOP 30930: Krankheitsspe-

zifische neuropsychiologi-

sche Diagnostik mittels 

Testverfahren 

In der GOP 30930 (Krank-

heitsspezifische neuropsy-

chologische Diagnostik mit-

tels Testverfahren) werden 

die Punktzahlobergrenzen 

analog Abschnitt 35.3 ange-

hoben und die Altersklassen 

angepasst (bis 31.03.20: bis 

zum vollendeten 18. Lebens-

jahr: 990 Punkte und ab Be-

ginn des 19. Lebensjahres: 

651 Punkte, ab 01.04.20: bis 

zum vollendeten 21. Le-

bensjahr 1.636 Punkte 



 

 

 

 

 

(182,30 €) und ab Beginn 

des 22. Lebensjahres 1.092 

Punkte (121,68 €)). 

 

Die GOP 30930 enthielt bis-

lang keine Anmerkung zur 

grundsätzlichen Delegierbar-

keit der Leistung. Daher er-

folgt eine entsprechende An-

passung der GOP 30930 

durch Aufnahme einer An-

merkung analog zu den Leis-

tungen in Abschnitt 35.3, die 

eine grundsätzliche Delegier-

barkeit der Leistung, mit Aus-

nahme der Indikationsstel-

lung, der Bewertung bzw. der 

Interpretation und schriftli-

chen Aufzeichnung, ermög-

licht. Die Bewertung erhöht 

sich von 28 auf 39 Punkte 

(4,35 €). 

 

GOP 30931: Probatorische 

Sitzung 

Da die Durchführung der pro-

batorischen Sitzung gemäß 

der GOP 30931 als Doppel-

sitzung fachlich sinnvoll sein 

kann, wird diese Möglichkeit 

im fakultativen Leistungsin-

halt vorgesehen sowie die 

Abrechnungsbestimmung je 

vollendete 50 Minuten aufge-

nommen. Die Bewertung er-

höht sich von 621 auf 709 

Punkte (79,00 €). 

 

GOP 30930 und 30931: 

Die GOP 30930 und 30931 

sind bisher, anders als die 

inhaltlich vergleichbaren GOP 

35150 und 35600 bis 35602, 

nicht den Leistungen der 

fachärztlichen Grundversor-

gung zugeordnet. Daher er-

folgt eine entsprechende An-

passung in Anhang 3 zum 

EBM mit Kennzeichnung der 

GOP 30930 und 30931 als 

Leistungen der fachärztlichen 

Grundversorgung.

               

Abschnitt 30.7.3 Körperakupunktur

Fachärzte für Psychosomati-

sche Medizin und Psychothe-

rapie konnten bislang die 

Leistungen der Körperaku-

punktur gemäß Abschnitt 

30.7.3 nicht berechnen. Die 

Indikationen chronische 

Schmerzen der Lendenwir-

belsäule und/oder chronische 

Schmerzen eines oder beider 

Kniegelenke durch Gonarth-

rose fallen in das Behand-

lungsspektrum der Fachärzte 

für Psychosomatische Medi-

zin und Psychotherapie, wo-

bei Körperakupunktur erst 

nach Genehmigung durch die 

Kassenärztliche Vereinigung 

und nur bei Vorliegen der 

entsprechenden Qualifikati-

onsvoraussetzungen berech-

nungsfähig ist. Mit der Ände-

rung der Nr. 3 der Präambel 

22.1 wird die Berechnungsfä-

higkeit der GOP des Ab-

schnitts 30.7.3 (GOP 30790 

und 30791) ermöglicht. Ent-

sprechend werden Fachärzte 

für Psychosomatische Medi-

zin und Psychotherapie in die 

Liste der abrechnungsberech-

tigten Fachärzte (siebte Be-

stimmung zum Abschnitt 

30.7) aufgenommen. Die 

Leistungen sind wie folgt 

bewertet: GOP 30790: 516 

Punkte / 57.50 €; GOP 

30791: 166 Punkte / 18,50 €.

 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

Kapitel 35 Leistungen gemäß der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die 

Durchführung der Psychotherapie (Psychotherapie-Richtlinie)

GOP 35111 bis 35113 und 

35120: Übende Interventio-

nen / Hypnose 

Die sitzungsbezogenen Ab-

rechnungsausschlüsse der 

GOP 35111 bis 35113 

(Übende Interventionen) und 

35120 (Hypnose) zu der GOP 

22220 (Gespräch) und zu der 

GOP 35152 (Akutbehand-

lung) werden unter der Be-

rücksichtigung der sequenzi-

ellen Leistungsdurchführung 

und Erhöhung der Arzt-

Patienten-Kontaktzeit aufge-

hoben, um übende Interven-

tionen und Hypnose neben 

den psychotherapeutischen 

Gesprächen und neben der 

Akutbehandlung abrechenbar 

zu machen. Die Bewertung 

der Leistungen wird im Zu-

ge der EBM-Reform wie 

folgt erhöht: GOP 35111: 

von 232 auf 335 Pkt. (37,33 

€) / GOP 35112: von 62 auf 

90 Pkt. (10,03 €) / GOP 

35113: von 90 auf 128 Pkt. 

(14,26 €) / GOP 35120: von 

145 auf 205 Pkt. (22,84 €). 

 

GOP 35140 bis 35142: Bio-

graphische Anamnese + 

Zuschläge 

Die biographische Anamnese 

(GOP 35140), vertiefte Explo-

ration (GOP 35141) sowie der 

Zuschlag für die Erhebung 

ergänzender neurologischer 

und psychiatrischer Befunde 

(GOP 35142) waren bislang 

nicht neben der probatori-

schen Sitzung (GOP 35150) 

berechnungsfähig. Die Durch-

führung der Leistungen in 

unmittelbarer zeitlicher Abfol-

ge kann jedoch indiziert sein.  

 

Daher werden die entspre-

chenden sitzungsbezogenen 

Abrechnungsausschlüsse 

aufgehoben und die Arzt-

Patienten-Kontaktzeit im Falle 

einer Nebeneinanderberech-

nung erhöht. Auch die Bewer-

tungen werden angepasst. 

So erhöht sich der Punkt-

wert wie folgt: GOP 35140: 

von 493 auf 707 Punkte 

(78,78 €) / GOP  35141: von 

180 auf 257 Punkte (28,64) / 

GOP 35142: von 65 auf 75 

Punkte (8,36 €). 

 

Abschnitt 35.2.2: Gruppen-

therapien  

Bei den tiefenpsychologisch 

fundierten Psychotherapien 

als Gruppentherapien gemäß 

den GOP 35503 bis 35509 

(Kurzzeittherapie) und 35513 

bis 35519 (Langzeittherapie) 

beträgt die Mindestdauer ei-

ner Sitzung 100 Minuten.  

 

Anders als bei der verhaltens-

therapeutischen Gruppe durf-

te die Sitzungsdauer bislang 

nicht halbiert werden. Bei 

bestimmten Patientengrup-

pen kann eine kürzere Sit-

zungsdauer indiziert sein. 

Daher wird eine Anmerkung, 

die eine Halbierung der Sit-

zungsdauer ermöglicht, in die 

Abrechnungsbestimmungen 

der genannten GOP aufge-

nommen. Dementsprechend 

wird auch die Bewertung und 

die Prüfzeit halbiert. Die Be-

wertung je 100 Minuten bleibt 

bei den genannten Leistun-

gen unverändert. 

 

Abschnitt 35.3 Psychodi-

agnostische Testverfahren 

In der ersten Bestimmung 

zum Abschnitt 35.3 EBM wird 

geregelt, bis zu welcher Ge-

samtpunktzahl psychodiag-

nostische Testverfahren je 

Behandlungsfall berech-

nungsfähig sind. Die Alters-

grenze, bis zu der das höhere 

Punktzahlvolumen abgerech-

net werden darf, wird auf das 

vollendete 21. Lebensjahr 

angehoben.  

 


